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Satzungs- und Verordnungsblatt 
der Stadt Memmingen SVBl 

Amtsblatt für die Stadt Memmingen 

 
 

 

Nr. 31 Memmingen, 27. Oktober 2023 65. Jahrgang 
  
 
 

Datum Inhalt Seite 
 
 

 
 

 



 

Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 

 
Bekanntmachung der Stadt Memmingen 

zum Vollzug des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
 

 
Vom 25.10.2023 

 
 
Die Stadt Memmingen weist darauf hin, dass ihre Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, 
folgenden Datenübermittlungen zu widersprechen: 
 
1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 
 
Es besteht gemäß § 36 Absatz 2 Satz 1 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 58c Absatz 1 
des Soldatengesetzes zu widersprechen. 
Dies gilt nur für Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum 
Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis 
zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr 
volljährig werden: 
1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft 
 
Es besteht gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 42 Absatz 2 
BMG zu widersprechen. 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde 
gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften, 
6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie 
7. Sterbedatum. 
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft. Diese 
Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt. 
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Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen 
und Abstimmungen 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 1 BMG an 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. Die 
Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der 
die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters oder Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 2 BMG zu 
widersprechen. 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
 
Es besteht gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht, der Datenübermittlung nach § 50 Absatz 3 BMG an 
Adressbuchverlage zu widersprechen. 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über 
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4. derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden. 
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Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. 
 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
 
Memmingen, 25.10.2023 
STADT MEMMINGEN 
Jan Rothenbacher 
Oberbürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 
 
 

Verordnung 
der Stadt Memmingen 

zur Änderung der Taxitarifordnung 
 
 

Vom 25.10.2023 
 

Aufgrund § 51 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2023 (BGBl. I S. 56) und § 11 Nr. 1 der Verordnung über 
die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. Juli 2023 (GVBl. S. 506) sowie § 15 
der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 01. August 2023 (GVBl. S. 507) erlässt die Stadt Memmingen folgende 
 

 
Änderungsverordnung 

 
 

Artikel 1 
Verordnungsänderungen 

 
Die Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit 
Taxen in der Stadt Memmingen (Taxitarifordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
September 2022 (Satzungs- und Verordnungsblatt 2022 S. 158) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte „5,60 Euro“ durch „6,20 Euro“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „2,40 Euro“ durch „2,60 Euro“ und die Worte „2,50 Euro“ 

durch die Worte „2,70 Euro“ ersetzt. 
c) In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „83,33 m/0,20 Euro“ durch die Worte „76,92 m/0,20 Euro“ 

und die Worte „80,00 m/0,20 Euro“ durch die Worte 74,07 m/0,20 Euro“ ersetzt. 
d) In Absatz 3 werden die Worte „35,00 Euro (0,20 €uro/20,57 Sek)“ durch die Worte „42,00 Euro 

(0,20 Euro/17,10 Sek)“ ersetzt. 
e) In Absatz 4a werden die Worte „5,00 Euro“ durch die Worte „7,00 Euro“ ersetzt. 
f) In Absatz 5 werden die Worte „5,80 Euro“ durch die Worte „6,40 Euro“ ersetzt. 
g) In Absatz 7 werden die Worte „8,00 Euro“ durch die Worte „10,00 Euro“ ersetzt. 

 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 15.11.2023 in Kraft. 
 
 
 
STADT MEMMINGEN 
Memmingen, 25.10.2023 
Jan Rothenbacher 
Oberbürgermeister 
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Nachfolgende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht: 
 

 

Hinweis 

auf Veröffentlichungen im Amtsblatt 

der Regierung von Schwaben 

 

 
Auf folgende Bekanntmachung, die im Amtsblatt der Regierung von Schwaben veröffentlicht ist, wird 
hingewiesen: 
 
 
Nr. 18/2023 Seite 162 Zweckverband zur Wasserversorgung der Woringer Gruppe  
 Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 
 
 
 
 
Memmingen, 25.10.2023 
STADT MEMMINGEN 
Jan Rothenbacher 
Oberbürgermeister 
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